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Wohin fiihrt die 11. AHV-Revision?

Von Eva Nydegger

Die 11. AHV-Revision hat
zum Ziel, die Finanzierung
der AHV sicherzustellen und
das Rentenalter flexibler
auszugestalten. Nachdem
im Vernehmlassungs-
verfahren die Stellung-
nahmen kontrovers
ausgefallen sind, wurde der
Zwischenentscheid des
Bundesrats mit Spannung
erwartet. Er kommt den
Forderungen der Wirt-
schaftsverbande und der
biirgerlichen Parteien
entgegen, stosst aber
Sozialdemokraten, Gewerk-
schaften — und vor allem die
Frauen vor den Kopf.

ie 11. AHV-Revision wird in der

Schweiz in den ndchsten Monaten
und Jahren wahrscheinlich noch viel
zu reden geben. Das Thema geht vor al-
lem die kiinftig alten Menschen an,
doch unabhéngig davon, ob sie betrof-
fen sind oder nicht, nehmen auch die
meisten heutigen Rentner starken An-
teil an den Fragen der AHV. Die Beziiger
bescheidener Renten wissen vielleicht
am besten, was der kurz vor Ostern ge-
troffene Zwischenentscheid des Bun-
desrats fiir die Zukunft bedeuten kénn-
te. Mit den Schwerpunkten der Revi-
sion werden die Weichen fiir das Jahr
2009 zehn Jahre im voraus gestellt, was
nicht einfach ist. Dementsprechend
vielfdltig und widerspriichlich waren
die Meinungen im nun abgeschlosse-
nen Vernehmlassungsverfahren.

Die Finanzierung

Um die AHV-Finanzen zu konsolidie-
ren, schlug der Bundesrat in diesem
Vorentscheid zur 11. AHV-Revision ne-
ben der Erth6hung der Mehrwertsteuer
auch die Erhohung des Rentenalters der
Frauen auf 65 Jahre und die Anglei-
chung der Voraussetzungen fiir die Wit-
wenrente an jene fiir die Witwerrente
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vor. In praktisch allen Stellungnahmen
zur AHV-Revision wurde begriisst, dass
auf eine weitere Belastung des Faktors
Arbeit, also auf eine Erhohung der
Lohnabziige verzichtet wird. Die biir-
gerlichen Parteien vermissen zwar eine
Gesamtstrategie zu der durch die de-
mographische Entwicklung schwieriger
werdenden Sanierung der Sozialwerke,
dennoch sagten sie mehrheitlich ja zur
Erhohung der Mehrwertsteuer (0,5 Pro-
zent im Jahr 2003 und ein weiteres Pro-
zent im Jahr 2007); dem stimmten auch
die Sozialdemokratische Partei und die
Gewerkschaften zu.

Pro Senectute hat ebenfalls am Ver-
nehmlassungsverfahren teilgenommen
und es dabei vermieden, Forderungen
zu stellen, die auf eine Art «Generatio-
nenegoismus» hinauslaufen wiirden.
Fir Pro Senectute (wie tibrigens auch
fiir den Schweizerischen Senioren- und
Rentner-Verband SSRV und die Mehr-
heit der Vasos-Vereinigungen) ist es da-
her nicht falsch, dass die Rentnerinnen
und Rentner via Mehrwertsteuer zur
Finanzierung der AHV beitragen.

In etlichen Stellungnahmen wird zur
Finanzierung der AHV auch auf die
Energiesteuer hingewiesen, die mit der
okologischen Steuerreform eingefiihrt
werden soll. Pro Senectute schldgt zu-
satzlich die Schaffung einer eidgendssi-
schen Erbschaftssteuer vor. Als einzige
Steuer hdngt die Erbschaftssteuer direkt
mit dem Generationenwechsel und der
damit verbundenen Solidaritdt zusam-
men. Und die Angleichung an die eu-
ropdischen Steuersysteme wird vermut-
lich auch hierzulande tber kurz oder
lang die Einfithrung einer spiirbaren
Erbschaftssteuer mit sich bringen.

Der Bundesrat hidlt in seinem Zwi-
schenentscheid nach der Sichtung der
Vernehmlassungsantworten vorerst an
den von ihm vorgeschlagenen Mehr-
einnahmen, insbesondere also an der
Erhohung der Mehrwertsteuer fest.

Mehr Beitragsgerechtigkeit

Auch Massnahmen im Beitragsbereich
sollen zu zusdtzlichen AHV-Einnah-
men fiihren. Dabei geht es unter ande-
rem um den Abbau von Privilegien von
Erwerbstdtigen im Rentenalter gegen-
iiber jlingeren Beitragspflichtigen. Der
bisherige Freibetrag fiir erwerbstatige
Pensionierte von 1400 Franken im Mo-

nat (bzw. 16 800 Franken im Jahr) soll
aufgehoben werden, was 240 Mio.
Franken Mehreinnahmen ergédbe. Da
dieser Freibetrag heute vor allem An-
wilten, Notaren und Arzten, also eher
bessergestellten Mitgliedern der Gesell-
schaft zugute kommt, hat sich gegen
diesen Vorschlag wenig Widerstand ge-
regt. Sowohl Pro Senectute als auch die
Vasos sprachen sich fiir diese Solidar-
leistung der dlteren Generation aus.
Der SSRV hingegen sah es (im Einklang
mit der SVP) anders, er hdtte am Frei-
betrag festhalten wollen. Im Zwischen-
entscheid des Bundesrats figuriert je-
doch die Aufhebung des Freibetrags er-
wartungsgemass weiterhin als eine der
Massnahmen, die zu Mehreinnahmen
fiihren soll.

Eine Revision

gegen die Frauen?

Mitder 11. AHV-Revision wird unter an-
derem das Ziel verfolgt, die bisher vor-
handenen Frauen-Privilegien in der
AHV aufzuheben. Unter Berufung auf
das Gleichstellungsgebot, das sich aus
der Bundesverfassung ableitet, wird vor-
geschlagen, das Rentenalter der Frauen
auf 65 Jahre zu erhohen. Dies ohne zu
viele Gedanken daran zu verwenden,
dass die materielle Gleichstellung von
Frauen und Médnnern in der hier betrof-
fenen Generation nicht die erwarteten
Fortschritte gemacht hat. Selbst in der
Zeitschrift des Bundesamtes fiir Sozial-
versicherung wird nicht bestritten, dass
damit von den Frauen Opfer verlangt
werden. Obwohl die Heraufsetzung des
Frauen-Rentenalters ziemlich quer zu
den Realitdten auf dem Arbeitsmarkt
steht und niemand ernsthaft aufzuzei-
gen vermag, wie und wo die zusétzlich
erforderlichen Arbeitspldtze fiir dltere
Arbeitnehmerinnen herzunehmen
wadren, war in den Stellungnahmen zur
Revision - mit Blick auf die demogra-
phische Entwicklung und die Finanzie-
rungsprobleme der AHV — kaum Wider-
stand gegen die geplante Rentenalter-
Erhohung gedussert worden. Von den
grossen Parteien konnte es einzig die SP
nicht akzeptieren, dass Frauen tiber die
Erhohung ihres Rentenalters und die
Beschrdnkung der Witwenrente nun
praktisch allein fiir die gestiegenen Kos-
ten der AHV aufkommen sollen. Zwar
provoziert diese Argumentation die
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«Gegenrechnung» der Mdnner, dass es
vor allem die Médnner seien, die insge-
samt die AHV finanzieren. Doch der
Bundesrat liess sich im Zwischenent-
scheid zur Revision von den Argumen-
ten der SP und der Gewerkschaften eh
nicht vom ordentlichen Rentenalter 65
fiir Mann und Frau abbringen. Das hét-
te bei den Frauen wohl nicht so viel Un-
mut ausgelost, wenn bei der Diskussion
um die Auffanginitiative nicht eine so-
zialvertragliche Flexibilisierung des Pen-
sionsalters in Aussicht gestellt worden
wire. Auf diese soll nun plétzlich ver-
zichtet werden.

Flexibilisierung

des Rentenalters

Die Einfihrung eines flexiblen Renten-
alters bildet den wichtigen Schwer-
punkt der 11. AHV-Revision. Der Bun-
desrat stellte in seinem Vorentscheid
zwei Modelle mit sozialen Kriterien zur
Diskussion, die es Frauen und Mannern
ermoglichen sollen, ihre Altersrente
mit 62 Jahren ohne oder mit einer ge-
ringen Rentenkiirzung vorzubeziehen.
Er stellte daftir 900 Millionen Franken
in Aussicht. Diese Modelle wurden von
den biirgerlichen Bundesratsparteien
sowie dem Arbeitgeber- und Gewerbe-
verband vehement abgelehnt, da sie zu
teuer und in der Ausfiihrung zu kom-
pliziert wiirden. Das erste Modell, das
fiir den ungekiirzten Rentenvorbezug
41 Erwerbsjahre zur Bedingung mach-
te, wird auch als bildungsfeindlich be-
trachtet (da man mit langer Erstausbil-
dung kaum auf 41 Erwerbsjahre kommt
und auch die hdufig gewordenen, um-
fangreichen Umschulungen und Wei-
terbildungen nicht berticksichtigt wiir-
den). Das zweite Modell, das die genaue
finanzielle Situation im Zeitpunkt des
Rentenbeginns mitbedenkt, gilt als
gleichmacherisch. Die biirgerliche Seite
beflirwortet stattdessen ein drittes Mo-
dell mit linearer Kiirzung beim Renten-
vorbezug, so wie wir es seit der 10. AHV-
Revision kennen. Heute gilt ein relativ
hoher Kiirzungssatz, der die Rente pro
Vorbezugsjahr lebenslinglich um 6,8
Prozent senkt. Aufgrund der Verlange-
rung der Lebenserwartung wird dieser
versicherungstechnische Kiirzungssatz
ohne weiteren Mitteleinsatz auf §,4
Prozent gesenkt werden koénnen. Die
AHV/IV-Kommission, deren Meinung
in der Vernehmlassung ebenfalls be-
kannt war, schlug vor, die Renten pro
Vorbezugsjahr nur noch um 4,4 Pro-
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zent oder je nach Umlagerung sogar
nur um 3,2 Prozent zu kiirzen. Pro
Senectute sieht die Variante mit einer
reduzierten versicherungstechnischen
Kiirzung als praktikabelste Losung. Das
geschieht einerseits aus der Uberlegung
heraus, dass ftir Hartefdlle mit den Er-
gdnzungsleistungen ein praktisch er-
probtes System zur Verfiigung steht, an-
dererseits aber auch, weil es Pro Senec-
tute als wichtig erachtet, dass die an
und fiir sich wiinschenswerte Flexibili-
sierung des Rentenalters moglichst ein-
fach und transparent vollzogen werden
soll. Auf Grund der langjdhrigen Bera-
tungserfahrung weiss man bei Pro
Senectute, dass eine in ihren wesentli-
chen FElementen gut zu verstehende
AHYV von den Senioren auch als gerecht
und vertrauenerweckend empfunden
wird. Der SSRV argumentierte dhnlich
(siehe auch Seite 69 der Zeitlupe Nr.
4/99). Bei der Vasos, wo mehr als eine
Senioren-Organisation eine Stellung-
nahme zur Revision verfasst hat, wurde
dhnlich wie bei der SP auf eine Kombi-
nation der beiden vom Bundesrat vor-
geschlagenen Varianten mit sozialen
Kriterien gesetzt.

Am Ende des Vernehmlassungsver-
fahrens standen sich also mit der Her-
absetzung des Kiirzungssatzes eine ein-
fach zu handhabende, eher auf Besser-
verdienende zugeschnittene und zwei
viel schwerer umzusetzende Losungen
gegentiber, die Schlechterverdienende
besserstellen mochten. Dass die beiden
sozial ausgerichteten Varianten von
den Ausgleichskassen nicht nur als
schwer, sondern trotz Informatik als
praktisch kaum umsetzbar beurteilt
werden, liess es als wenig wahrschein-
lich erscheinen, dass sie vom Bundesrat
weiter verfolgt wiirden.

Sparen, sparen, sparen?

In seinem Zwischenentscheid hat der
Bundesrat nun ein neues Modell zum
flexiblen Rentenalter vorgeschlagen.
Zwar soll die Rentenkiirzung bei tiefen
Einkommen weiterhin etwas geringer
ausfallen als bei hohen Einkommen,
doch diese soziale Abfederung darf nun
plotzlich statt den vorher erwdhnten
900 nur 400 Millionen Franken kosten.
Das ist genau der Betrag, der durch die
Erhohung des Frauen-Rentenalters auf
65 ab dem Jahr 2009 gespart wird. Dass
der Bundesrat im Bereich des flexiblen
Rentenalters nun so stark ans Sparen
denkt und den kiinftigen Pensionier-

UMFRAGE

Liebe Leserinnen und Leser

Die 11. AHV-Revision

Da die heutigen Rentnerinnen und
Rentner in der Diskussion um die 11.
AHV-Revision Berticksichtigungswertes
beitragen kénnten, méchten wir unsere
Leserschaft auffordern, sich zu Wort zu
melden. Insbesondere kdnnte es
kiinftige Rentner interessieren, wie es
sich heute in der Schweiz mit einer
kleinen Rente lebt, welches die Erfah-
rungen sind mit Friihpensionierungen
und ob ein Vorbezug der Rente friiher
auch angestrebt wurde.

Ihr Brief sollte bis zum 14. Mai 1999 bei
uns eintreffen.

ZEITLUPE, Leserumfrage, Postfach 642,
8027 Ziirich, Fax 01 283 89 10,
E-Mail: zeitlupe@pro-senectute.ch

ten bei einem Vorbezug betrdchtliche
Kiirzungen der Rente zumutet, hat vor
allem bei den Gewerkschaften, aber
auch bei der SP hohe Wellen geworfen.
Bundesprasidentin Ruth Dreifuss hat
bei der Prdsentation der Beschliisse
nicht verhehlt, dass sie im Bundesrat in
entscheidenden Punkten tiberstimmt
wurde. «Ja, ich komme zum gleichen
Schluss», antwortete sie auf die Frage,
ob die Frauen zu den Verliererinnen der
Revision wiirden.

Selbst der «Blick», sonst nicht gerade
bekannt als Parolenverbreiter der SP,
bezeichnete die Vorschldge des Bun-
desrates als Schock und sieht die ver-
witweten Miitter, erwerbstdtigen Frau-
en und ausgelaugten Arbeiter als die
grossen Verlierer der 11. AHV-Revision.
Da die Renten gemdss den neuen Vor-
schldgen nur noch alle drei statt alle
zwei Jahre der Teuerung und Einkom-
mensentwicklung angepasst werden
sollen, werden aber auch die Rentner
zur Kasse gebeten, allerdings mit ver-
gleichsweise geringen Folgen.

In einem Interview mit dem «Tages-
Anzeiger» gab Frau Dreifuss der leicht
nachvollziehbaren Hoffnung Aus-
druck, dass all diese Vorschldge des
Bundesrats noch nicht definitiv sind
und dass die fiir den Sommer geplante
Botschaft ans Parlament noch etwas
anders ausfallen kénnte. |

Die Zeitlupe wird zu gegebener Zeit
weiter informieren.

27

s
@
_—
B
()
E=
v
(")




	Wohin führt die 11. AHV-Revision?

